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teilsformel zu übersenden und die zustän
dige Untersuchungshaftanstalt zu bezeich
nen, der im Falle des Widerrufs das Ver
wirklichungsersuchen zuzustellen ist.

3.9.
Bei Verkürzung, Aussetzung und Beendi
gung gerichtlicher Maßnahmen werden den 
für die Verwirklichung zuständigen staat
lichen Organen und Einrichtungen die Ent
scheidungen des Gerichts zugestellt. Es be
darf keines Verwirklichungsersuchens.
Der Ausfertigung der rechtskräftigen Be
schlüsse in den Fällen des § 4 Ziff. 1 der
1. DB zur StPO ist in jedem Fall eine Ent
lassungsverfügung beizufügen.

3.10

Das Verwirklichungsersuchen ist, soweit in 
Rechtsvorschriften nichts anderes, vorgese
hen ist oder zwischen den beteiligten staat
lichen Organen vereinbart wurde, an den 
Leiter des staatlichen Organs zuzustellen, 
das für die Verwirklichung der Maßnahme 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit oder 
einer anderen gerichtlichen Maßnahme zu
ständig ist.'

5.
Aktenabgabe
In den Fällen, in denen das Gericht nicht 
für die Verwirklichung zuständig ist, sind 
die Strafakten nach Einleitung der Durch
setzung und Eingang der Zustellungsnach
weise für die Verwirklichungsersuchen dem 
zuständigen Staatsanwalt zu übersenden.

II.
Verwirklichung der Maßnahmen 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
durch das Gericht

7.
Aktenführung

7.1.
Bei Verurteilung auf Bewährung, Strafaus
setzung auf Bewährung, Geldstrafe als 
Hauptstrafe, öffentlicher Bekanntmachung 
der Verurteilung oder Auferlegung beson
derer Pflichten gegenüber Jugendlichen 
verbleiben die Akten solange beim Gericht,

bis diese Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit verwirklicht sind.
Sind in einem Strafverfahren mehrere Ver
urteilte zu Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit verurteilt worden, für 
deren Verwirklichung sowohl das Gericht 
als auch die Organe des Ministeriums des 
Innern zuständig sind, entscheidet der Vor
sitzende über den Verbleib der Akten un
ter Beachtung der Bedeutung der ausge
sprochenen Maßnahmen und der zweckmä
ßigsten Verfahrensweise bei der Verwirk
lichung.

7.2.
Verbleiben die Akten nicht beim Gericht, 
ist für jeden Verurteilten ein Verwirk
lichungsheft anzulegen. Es enthält eine Aus
fertigung der durchzusetzenden Entschei
dung, Angaben über die im Rahmen der 
Verwirklichung durchzuführenden und 
durchgeführten Maßnahmen sowie alle 
weiteren Unterlagen, die bei Anordnung 
des Vollzugs zur Einleitung erforderlich 
sind. Unter den Voraussetzungen des § 211 
Abs. 3 StPO kann in das Verwirklichungs
heft auch anstelle eines vollständigen Ur
teils die Entscheidungsformel mit einem 
Auszug aus den Entscheidungsgründen auf
genommen werden.
Das Verwirklichungsheft wird nach Ab
schluß der Verwirklichung an den zustän
digen Staatsanwalt gesandt. Es wird Be
standteil der Hauptakte.

7.3.
Hat das Gericht bei einer Verurteilung auf 
Bewährung bzw. einer Strafaussetzung auf 
Bewährung festgelegt, daß keine Kontroll- 
maßnahmen erforderlich sind, können die 
Strafakten sofort an den zuständigen 
Staatsanwalt abgegeben werden 
Wird ein Widerruf der Bewährung oder 
die Abgabe der Akte an ein Militärgericht 
(Ziff. II. 1.6.) notwendig, ist die Akte 
wieder anzufordern.

8.
Benachrichtigung des Staatsanwalts
Die Benachrichtigung • nach §6 Abs. 1 'der
1. DB zur StPO erfolgt durch die Gerichte 
mit der Übergabe der Akten bzw. Verwirk- 
lichungshefte an den Staatsanwalt (siehe 
Anlage 3).“


